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Nö, zumindest für freiwillig (sozial-)versicherte Menschen (das sind i.d.R. tarifbeschäftigte
Lehrer in den höheren Erfahrungsstufen) scheint die Versicherungsfreiheit für sonstige
Einkünfte zumindest in der GKV nicht zu gelten:

"Als beitragspflichtiges Einkommen werden alle Einkommensarten angerechnet, die Sie zum
Lebensunterhalt verbrauchen können".

https://www.tk.de/techniker/leis…echnung-2006786
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